
 

 

 

 

Im Rahmen des laufenden Verfahrens zur Änderung der Fachprüfungsordnung zum Bachelor-Studiengang Wirt-

schaftsingenieurwesen (Bau) von 2019 werden Anpassungen am Curriculum (Lehrplan) vorgenommen. Eine we-

sentliche Änderung beinhaltet u. a. die Einführung des Pflichtmoduls "Technische Mechanik 2 für Wirtschaftsin-

genieure" anstelle des Moduls "Technische Mechanik 2". Aufgrund organisatorischer Studienabläufe ist diese Um-

setzung schon für die Version der Prüfungsordnung von 2019 erforderlich. Folglich wird für den Studiengang 

Wirtschaftsingenieurwesen (Bau) das Modul "Technische Mechanik 2" übergangsweise für das WiSe 2022/23 und 

das SoSe 2023 durch das Modul „Tragwerkslehre“ nach FPO-BaBIM 2022 ersetzt, bis dann anschließend mit der 

neuen Fachprüfungsordnung das Modul "Technische Mechanik 2 für Wirtschaftsingenieure" endgültig eingeführt 

wird. Es gilt folgende Verfahrensweise: 

 

1. Studierende, die im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (Bau) nach der derzeit gültigen Fachprü-

fungsordnung (FPO-BaWI 2019) eingeschrieben sind und sich für das Pflichtmodul „Technische Mechanik 2“ im 

Wintersemester 2022/23 erstmalig anmelden, absolvieren stattdessen das Modul „Tragwerkslehre“ nach FPO-

BaBIM 2022, welches mit der neuen Fachprüfungsordnung in das Modul „Technische Mechanik 2 für Wirtschaft-

singenieure“ überführt wird.  

Die Leistung wird angerechnet als „Technische Mechanik 2“ nach FPO-BaWI 2019. Eine schematische Darstel-

lung ist nachfolgend aufgeführt. 

Leistung wird erbracht nach FPO-BaBIM 2022: Leistung wird nach FPO-BaWI 2019 angerechnet als 

Modul  ECTS Modul ECTS 

Tragwerkslehre *)  5+1 Technische Mechanik 2 6 

*) Das Modul Tragwerkslehre mit 5 ECTS nach FPO-BaBIM 2022 wird um eine zusätzliche Leistung auf 6 ECTS erwei-

tert. 

 

2. Studierende, die im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (Bau) nach der derzeit gültigen Fach-

prüfungsordnung (FPO-BaWI 2019) eingeschrieben sind und das Pflichtmodul „Technische Mechanik 2“ in der 
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Wiederholung (Studien- oder Prüfungsleistung) noch ableisten müssen, können wahlweise das Modul „Techni-

sche Mechanik 2“oder das Modul „Tragwerkslehre" absolvieren.  

Die verbindliche Anmeldung zur Wiederholung der Studien- oder Prüfungsleistung erfolgt zunächst von Amts 

wegen zum äquivalenten Modul „Tragwerkslehre“, womit die schematische Darstellung nach Punkt 1 gilt. In dem 

Modul „Tragwerkslehre“ gibt es keine Studienleistung, sodass diese bei einem Wechsel automatisch als bestanden 

gewertet wird. Bestehende Fehlversuche aus der Prüfungsleistung des Moduls „Technische Mechanik 2“ werden 

auf das Modul „Tragwerkslehre“ übertragen. 

Sofern jedoch eine Fortsetzung des Moduls „Technische Mechanik 2“ bevorzugt wird, ist dies in dem Zeitraum 

der Prüfungsanmeldung im Wintersemester 2022/23 beim Prüfungsamt zu melden. In diesem Falle bleiben auch 

die Fehlversuche in den Studienleistungen bestehen. 

 

3. Die Prüfungsanmeldung für das Modul „Tragwerkslehre“ erfolgt mit Anmeldung zur Prüfung „Technische Me-

chanik 2“ im online-Service CIM.  

 

Mainz, den 30. September 2022 

gez. Prof. Dr.-Ing. Andreas Garg 

(Vorsitzender des Prüfungsausschusses) 

 


